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	Stadt Solothurn
Bau und Umwelt
Baselstrasse 7
4502 Solothurn


Selbstdeklaration Baukontrolle 1
Das Formular ist vor Beginn bei der Gemeinde einzureichen. Vorher darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden (§ 12 Abs. 1 KBV).
Die Baupolizeibehörde behält sich vor, bei Baubeginn ohne vorgängiges Einreichen, die Einstellung der Bauarbeiten zur verfügen (§ 153 PBG).
	Bauherrschaft
	     

	Projektverfasser/-in
	     

	Baugesuch-Nr.
	     

	Bauvorhaben
	     

	Standort / Adresse
	     

	Grundbuch Solothurn Nr.
	     

	Eingang Baugesuch
	     


Gegenstände der Selbstdeklaration
	1
	Die Bedingungen und Auflagen der Baubewilligung (vor Baubeginn) sind erfüllt:

	[bookmark: _Hlk224293785]
	☐  ja
	☐  nein
	wenn nein, Abweichung:       	

	2a
	Das Schnurgerüst und die bewilligte Höhe sind zur Abnahme bereit:

	
	Kontrolle möglich ab (Datum):
	     

	
	Die Meldung an die Kontrollstelle (Emch + Berger AG, Schöngrünstrasse 35, 4500 Solothurn) ist durch die Bauherrschaft oder die verantwortliche Person direkt vorzunehmen.

	2b
	Wenn keine Schnurgerüstabnahme erforderlich:
	Beginn Bauarbeiten (Datum):
	     



	Bemerkungen:
	     



	

	Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben bestätigt (Unterschrift):

	
	Ort und Datum:
	     

	
	Bauherrschaft:
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